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BFH: Anforderungen an einen Antrag auf Vorsteuervergütung 

14.10.2008 

 

Der BFH hat dem EuGH mit dem veröffentlichten Beschluss zur Vorabentscheidung die Frage 

vorgelegt, ob ein Unternehmer den Antrag auf Vergütung der Umsatzsteuer persönlich unter-

schreiben muss oder ob die Unterschrift durch einen Bevollmächtigten ausreicht (Beschluss vom 

13.08.2008, XI R 19/08).  

Zum Hintergrund:  

• § 18 Abs. 9 S. 5 UStG verlangt, dass der Antrag auf Vergütung der Vorsteuerbeträge von 

dem Steuerpflichtigen "eigenhändig" zu unterschreiben und eine Vertretung nur in Aus-

nahmefällen zulässig ist. 

• Das in Anhang A der Richtlinie 79/1072/EWG aufgeführte Muster verwendet dagegen 

nur den Begriff der "Unterschrift". Daher wird in anderen EU-Mitgliedstaaten die Unter-

schrift durch einen Vertreter zugelassen. 

Der Verfahrensausgang ist bedeutsam, weil der Antrag fristgebunden und bei Unterzeichnung 

durch eine nicht legitimierte Person unwirksam ist. Nach Fristablauf kann die Unterschrift des 

Berechtigten dann nicht nachgeholt werden. Die Vorlage dient daher der Klärung, ob diese un-

terschiedliche Handhabung innerhalb der EU zulässig ist, und ob das deutsche Gesetz mit dem 

Gemeinschaftsrecht im Einklang steht.  

Nach § 18 Abs. 9 S. 3 ff. UStG ist der Vergütungsantrag binnen sechs Monaten nach Ablauf des 

Kalenderjahres zu stellen, in dem der Vergütungsanspruch entstanden ist. Der Unternehmer hat 

die Vergütung selbst zu berechnen und die Vorsteuerbeträge durch Vorlage von Rechnungen 

und Einfuhrbelegen im Original nachzuweisen. Der Vergütungsantrag ist vom Unternehmer ei-

genhändig zu unterschreiben. 

Nach §150 Abs. 3 AO ist die Unterzeichnung durch einen Bevollmächtigten nur dann zulässig, 

wenn der Steuerpflichtige infolge seines körperlichen oder geistigen Zustands oder durch länge-

re Abwesenheit an der Unterschrift gehindert ist. Die eigenhändige Unterschrift kann nachträg-

lich verlangt werden, wenn der Hinderungsgrund weggefallen ist. 
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Bei einer juristischen Person liegt die erforderliche eigenhändige Unterschrift nur vor, wenn ihr 

gesetzlicher Vertreter unterschrieben hat. Zwar gilt als eigenhändige Unterschrift i.S. des § 126 

Abs. 1 BGB auch die Unterzeichnung durch einen Bevollmächtigten. Diese Vorschrift gilt aber 

nicht für Steuererklärungen, da § 150 Abs. 3 AO entgegensteht.  

Bei dem der Richtlinie 79/1072/EWG als Anhang A beigefügten Muster handelt es sich um ein 

Formular für eine Steuererklärung i.S. des § 150 AO. Dafür spricht, dass der Unternehmer ver-

schiedene, für die Festsetzung der Steuervergütung erforderliche Erklärungen abzugeben hat. 

Dass das Ziel dieser Erklärungen nicht eine Steuerfestsetzung, sondern eine Steuervergütung 

ist, steht einer Qualifizierung als Steuererklärung nicht entgegen. Denn nach § 155 Abs. 4 AO 

sind die für die Steuerfestsetzung geltenden Vorschriften auf die Festsetzung einer Steuervergü-

tung sinngemäß anzuwenden.  
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Die Ausführungen in dieser Publikation sollen einer allgemeinen Information dienen. Ein Anspruch auf Vollständigkeit 

kann aufgrund der Komplexität der behandelten Themen nicht erhoben werden; ebenso wird eine einzelfallbezogene 

Beratung hierdurch nicht ersetzt. Die Axer Partnerschaft übernimmt keine Haftung für die Folgen einer Verwendung 

dieser in der Publikation dargelegten Informationen.   

 


